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Vorwort

Wenn Streitigkeiten zwischen Teilen des Staates vor Gericht ausgetragen 
werden, vermengen sich in der Praxis Probleme des Verwaltungsorganisations­
rechts mit verwaltungsprozessualen Fragen. Einige weit verbreitete Ansich­
ten zur Prozesskonstellation „Staat gegen Staat“ beruhen auf Vorstellungen von 
der Struktur des Staates, die über einhundert Jahre alt sind. Sie stehen deswe­
gen zum Teil im Widerspruch zu den Entwicklungen im Verwaltungsrecht seit 
Geltung des Grundgesetzes. In dieser Arbeit werden deswegen einige üblicher­
weise wenig hinterfragte vermeintliche Gewissheiten kritisch untersucht. Die 
Erkenntnisse führen in der Regel nicht zu grundlegend anderen Ergebnissen als  
denjenigen der Rechtsprechung. Vielmehr ergeben sich vereinfachte, strukturier­
tere und zugleich intuitivere, und damit leichter nachzuvollziehende Lösungs­
wege.

Die Probleme an der Schnittstelle von Verwaltungsorganisations- und Verwal­
tungsprozessrecht sind in erheblichem Maße praxisrelevant. Sie sind aber bis­
her wissenschaftlich nur teilweise aufgearbeitet, was insbesondere dann deutlich 
wird, wenn der Fokus nicht auf bestimmte Fallgruppen, sondern wie hier auf die 
Konstellation „Staat gegen Staat“ insgesamt gelegt wird. Die vorliegende Arbeit 
wurde verfasst, um die wissenschaftliche Aufarbeitung zu leisten, die zur über­
zeugend begründeten Lösung von Fällen in der Praxis vielfach notwendig wäre 
und soll damit einen Nutzen sowohl für die Wissenschaft als auch für die Praxis  
bringen.

An dieser Stelle möchte ich Herrn Prof. Dr. Stephan Rixen dafür danken, dass er 
es mir ermöglicht hat, mich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und die 
vorliegende Arbeit zu erstellen – indem er die Betreuung der Arbeit übernommen 
und mir gleichzeitig die Gelegenheit zur Mitarbeit an seinem Lehrstuhl gegeben 
hat. Ebenfalls danken möchte ich Frau Prof. Dr. Eva Lohse, dass sie sich bereit er­
klärt hat, das Zweitgutachten zu erstellen. Auch bei Frau Hess und Frau Albrecht 
sowie Herrn Wünschmann, die im Jahr 2013 am VG Ansbach als Richterinnen 
und Richter tätig waren, möchte ich mich bedanken, da der Anstoß, mich mit dem 
Thema zu befassen, letztlich aus der Zeit herrührt, in der ich als Referendar von ih­
nen betreut wurde und das vorliegende Werk damit ohne sie und die angenehmen 
Fachdiskussionen mit ihnen nicht entstanden wäre. Dank gebührt außerdem Tobias 
Kaden für die druck- und medientechnische Hilfe in Gestaltungsfragen und nicht 
zuletzt Matthias Bartsch, der – obwohl fachfremd – die gesamte Arbeit bereits im 
Entwurfsstadium Korrektur gelesen hat. Meiner Frau danke ich für ihre Unterstüt­
zung und ihre Geduld.



6 Vorwort 

Noch eine Anmerkung vorweg: Obwohl die Möglichkeit zum Setzen von Fuß­
noten mitunter eingehend genutzt wurde, ist der Haupttext so konzipiert, dass er 
auch ohne ihre Lektüre verständlich sein sollte.1

Gero Bartsch

	 1	In der Wissenschaft – auch in der Rechtswissenschaft – gibt es einen interessanten Diskurs 
über Fußnoten – siehe dazu die Kritik an der Fußnote im Allgemeinen bei K. F. Röhl/H. C. Röhl, 
Rechtslehre, S. V m. w. N. (Fußnoten als „Krebsleiden“ der juristischen Literatur).

Die Fußnoten dienen hier nicht nur dem wissenschaftlichen Nachweis der Urheber von Ge­
danken, sondern auch als weiterführende Hinweise zur Vertiefung und zur Verknüpfung der 
Gedanken, welche die notwendig lineare Darstellung im Haupttext unterbrochen hätten.
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Kapitel 1

Die Prozesskonstellation Staat gegen Staat

Mit dem Ausdruck Prozesskonstellation Staat gegen Staat sind gerichtliche Ver­
fahren gemeint, in denen ein Teil des Staates gegen einen anderen Teil des Staa­
tes streitet.1 Solche Fälle kommen in der Praxis auch im Bereich des Verwaltungs­
rechts immer wieder vor.2 Es gibt einige Arten solcher Streitigkeiten, die in der 
Literatur ausgiebig erörtert wurden, wie etwa der sogenannte verwaltungsrecht­
liche Organstreit3 und die Klage einer Selbstverwaltungskörperschaft gegen Maß­
nahmen der Aufsicht. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich jedoch nicht auf be­
stimmte Fallgruppen verwaltungsrechtlicher Streitigkeiten zwischen Teilen des 
Staates, sondern versucht eine einheitliche Analyse aus einem Blickwinkel, der 
eine Gesamtübersicht über die Konstellation Staat gegen Staat verspricht.

A. Fallbeispiele aus der Praxis

Einen plastischen Eindruck, welche Fälle von Streitigkeiten zwischen Teilen 
des Staates auftreten, können die folgenden Beispiele vermitteln. Die Wahl fiel 
hier bewusst auf zwei Sachverhalte, in denen sich der Streit einmal zwischen juris­
tischen Personen des öffentlichen Rechts und einmal innerhalb einer solchen ent­
zündet. Es wurden gezielt atypische Konstellationen aufgegriffen, die sich nicht 
altbekannten Fallgruppen wie dem verwaltungsrechtlichen Organstreit oder der 
Klage gegen Maßnahmen der Aufsicht über eine juristische Person des öffent­
lichen Rechts der mittelbaren Staatsverwaltung zuordnen lassen.

I. Klage eines Bundeslandes gegen eine  
denkmalschutzrechtliche Genehmigung einer kreisfreien Stadt

In einem in Bayern spielenden Fall4 wandte sich der Freistaat, der Eigentümer 
eines mit einem denkmalgeschützten Gebäude (Orangerie) bebauten Grundstücks 

	 1	Vgl. noch zum Begriff der Verwaltungseinheit unten unter C. II.
	 2	Dazu unten unter B. II. m. w. N.
	 3	Zu dieser Terminologie, die eine inhaltliche Ungenauigkeit transportiert, unten Kapitel 4, 
C. II. 1. bei Fn. 433, S. 330. Da der Begriff „verwaltungsrechtlicher Organstreit“ weit verbrei­
tet ist, wird er (einstweilen) auch hier verwendet.
	 4	Der Fall wurde zur Vereinfachung leicht abgewandelt. Der Originalfall ist noch nicht ent­
schieden, vgl. http://ansbachplus.de/die-stadt-informiert/pumpenhaus-awean-zum-stand-des- 
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ist, gegen eine Baugenehmigung für ein fensterloses Technikgebäude auf dem Nach­
bargrundstück. Nach Landesrecht ist eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung  
für bauliche Anlagen erforderlich, die sich auf das Erscheinungsbild von Denkmä­
lern auswirken können. Diese Genehmigung wird von der baurechtlichen Geneh­
migung eingeschlossen. Da sich das Grundstück auf dem Gebiet einer kreisfreien 
Stadt befindet, war diese für die Erteilung der Genehmigung zuständig. Im Ge­
gensatz zu der staatlichen Behörde, die für die Verwaltung der Orangerie zustän­
dig ist, ging die Stadt nicht davon aus, dass das Erscheinungsbild des Denkmals 
beeinträchtigt würde. Die für die Verwaltung des Denkmals zuständige Behörde 
erhob eine Anfechtungsklage gegen die Baugenehmigung, welche die kreisfreie 
Stadt erteilt hatte.

II. Klage einer Stadt gegen sich selbst wegen  
eines die Beigeladene begünstigenden Bescheids

In einem vom BVerwG entschieden Fall5 wurde der Beigeladenen von der Be­
klagten, der Stadt Chemnitz6 – Amt zur Regelung offener Vermögensfragen  –7 
auf Grundlage des Gesetzes zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG)8 
und des Investitionsvorranggesetzes (InVorG) ein Bescheid mit dem Inhalt erteilt, 
dass der Erlös aus dem Verkauf eines in der DDR verstaatlichten Grundstücks an 
sie ausgekehrt wird. Das Eigentum an dem betreffenden Grundstück wurde 1980 
an einen Volkseigenen Betrieb übertragen und fiel nach der Wiedervereinigung 

gerichtsverfahrens-und-den-vorwuerfen-des-fdp-kreisvorsitzenden – zul. abgerufen am 27.09. 
2016, wird aber wohl in der Sache auch nicht entschieden werden, vgl. https://freifunk-ansbach. 
de/wp-content/uploads/2015/01/Ansbach_Neujahrsrede_OB_2015.pdf (S. 8) – abgerufen am 
27.09.2016. Zu dem Fall finden sich jedoch in der Presse reichlich Informationen, vgl. 
z. B. den Artikel „Pumphaus neben der Orangerie?“ in den Nürnberger Nachrichten vom 
26.09.2013, S. 15. Vgl. auch http://www.pressemeldung-bayern.de/ansbach-innenministerium-
rechtsanspruch-auf-baugenehmigung-fuer-pumphaus-auf-der-inselwiese-18458/  – abgerufen 
am 27.09.2016.
	 5	BVerwG, Urt. v. 28.03.1996, Az.:  7  C  35/95, BVerwGE 101, 47–51: Klagebefugnis,  
aber kein Rechtsschutzbedürfnis; anders Vorinstanz VG Chemnitz, Urt. v. 12.04.1995, Az.: 
4 K 2271/94, VIZ 1996, 159–161 (vgl. eine entgegengesetzte Entscheidung des VG Schwe­
rin, Urt. v. 03.08.1995, Az.: 3 A 295/93, VIZ 1996, 161 ff. Zur Rspr, vor der Entscheidung des 
BVerwG auch m. w. N. A. Wiese, Beteiligung, S. 196 ff., insb. dort. Fn. 1100 ff.).
	 6	Obwohl die Stadt im Urteil des BVerwG mit C abgekürzt ist, ergibt sich eindeutig, dass 
Klägerin und Beklagte die Stadt Chemnitz war. Nach § 28 VermG i. d. F. vom 02.12.1994 konn­
ten Ämter für offene Vermögensfragen nur bei kreisfreien Städten bestehen. Im Bezirk des VG 
Chemnitz gab es 1996 nur eine kreisfreie Stadt mit C. Im Tatbestand heißt es weiter, dass das 
Eigentum an dem betreffenden Grundstück 1980 an den VEB Gebäudewirtschaft K, also Karl-
Marx-Stadt, übertragen wurde. Die Umbenennung einer Stadt von K. in C. ist im Gebiet des 
VG Chemnitz einmalig.
	 7	Interessant an diesem Fall ist auch, dass das BVerwG Klägerin und Beklagte wie hier im­
mer mit dem Namen der Stadt und dem Namen des Amtes in Parenthese bezeichnet.
	 8	Vgl. dazu A. Wiese, Beteiligung, S. 192 ff.
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der Stadt Chemnitz zu. Die Klägerin, die Stadt Chemnitz –  Rechtsamt  –, ver­
äußerte das Grundstück (wohl rechtmäßig) auf Grundlage des InVorG an einen 
Dritten, einen Investor. Gegen den Bescheid der Beklagten, der feststellte, dass 
die Beigeladene Berechtigte an dem Grundstück gewesen sei und deswegen nun 
ihr der Erlös aus dem Verkauf an den Investor zustünde, erhob die Stadt Chem­
nitz – Rechtsamt – nach erfolgloser Durchführung eines Vorverfahrens Anfech­
tungsklage. In Streit stand, ob die Voraussetzungen für eine Rückübertragung des 
Grundstücks an die Beigeladene, und damit auch für eine Auskehr des Erlöses, tat­
sächlich bestanden. Ebenfalls diskutiert wurde allerdings auch, ob ein unzulässiger 
Insichprozess gegeben, die Klägerin klagebefugt, und ob ein Rechtsschutzbedürf­
nis der Klägerin gegeben sei.

Bei dieser Konstellation besteht der Streit zwischen verschiedenen Teilen einer 
einzigen juristischen Person. Trotzdem ist sie nach herkömmlicher Ansicht nicht 
mit einem Kommunalverfassungsstreit gleichzusetzen, da nicht um sogenannte 
Organrechte gestritten wurde.9

B. Ziele der Arbeit

In der Literatur gibt es, soweit ersichtlich, noch keine alle Fallvarianten um­
fassende Betrachtung der Prozesskonstellation Staat gegen Staat. Streitigkeiten 
zwischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts werden vor allem in der 
Rechtsprechung manchmal auch gar nicht als solche thematisiert. Daraus folgt das 
Ziel dieser Arbeit, einerseits eine Debatte in der Rechtswissenschaft über die Pro­
zesskonstellation Staat gegen Staat im Ganzen anzustoßen und andererseits auch 
für die Praxis Rechtsanwendungshilfen zu geben. Nicht zuletzt kann eine Betrach­
tung der Konstellation Staat gegen Staat im Allgemeinen für die Diskussion um die 
spezielleren verwaltungsrechtlichen Organstreitigkeiten, die einen Ausschnitt des 
Themenbereiches bilden, zumindest positive Impulse geben.

Streitigkeiten auf verfassungsrechtlicher Ebene, auf der ebenfalls verschiedene 
Teile des Staates gegeneinander streiten können, sind für diese Arbeit höchstens 
für Vergleiche relevant,10 und zwar nicht nur aufgrund der bewussten Eingrenzung 
des Themengebietes: Das Grundgesetz und die Verfassungen der Länder regeln im 
Zusammenspiel mit einfachgesetzlichen Ausgestaltungen wie dem BVerfGG re­
lativ genau, wer gegen wen aus welchem Recht klagen kann, oder es gibt zumin­
dest eine klare Rechtsprechung. Beides ist hinsichtlich der verwaltungsrechtlichen  
Prozessordnungen nicht in gleichem Maße der Fall.11 Bei verwaltungsrechtlichen 
Streitigkeiten zwischen Teilen des Staates besteht daher ein höherer Klärungs­
bedarf.

	 9	Zur Kontrasttheorie unten Kapitel 2, B. I. 5.
	 10	Siehe z. B. unten Kapitel 4, A. I. 2., S. 263 sowie B. I., S. 271 und II., S. 273.
	 11	In diesem Sinne auch D. Th. Tsatsos, Organstreit, S. 43.


